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Kriterien für die Erteilung einer Befugnis zur Leitung 
der Weiterbildung in der Zusatzweiterbildung  

Kinder- und Jugend-Gastroenterologie 

Für die allgemeinen Bestimmungen wird auf die §§ 5 und 6 der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin 

von 2021 (WBO 2021) verwiesen. 

1. Weiterbildungszeit 

24 Monate Kinder- und Jugend-Gastroenterologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 

2. Weiterbildungsstätte  

stationäre/ambulante Einrichtung 

3. Persönliche Qualifikation 

In Anwendung von § 5 Abs. 2 WBO 2021 kann die Befugnis einem Arzt erteilt werden, der folgende Bezeich-
nung(en) führt: 

 Facharztanerkennung Kinder- und Jugendmedizin und ZWB-Kinder-Gastroenterologie 
 mehrjährig erfahren 
 persönliche/fachliche Eignung 
 Vertretungsregelung, sofern Rechtsgrundlage 

4. Räumliche Voraussetzungen 

●      Arztzimmer bzw. eigenes Sprechzimmer 
●      Internetverbindung 
 

3. Maximaler Befugnisrahmen 
 
●    ambulant: 6 Monate 
●    stationär: 24 Monate 
 

Voraussetzung für die Erteilung einer Befugnis im ambulanten Bereich: 

- mindestens 100 gastroenterologische Patient:innen pro Quartal  
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KRITERIEN FÜR DIE ERTEILUNG EINER BEFUGNIS ZUR LEITUNG DER WEITERBILDUNG 
IN DER ZUSATZWEITERBILDUNG KINDER-UND JUGEND-GASTROENTEROLOGIE 

5. Befugnisrahmen-Strukturierte Empfehlung  

- maximal 24 Monate  

- maximal 6 Monate im ambulanten Bereich möglich 

 

Punkte Monate 

17*- 18 24 

14 - 16 18 

9 - 13 12 

4 - 8 6 

 

 

*Voraussetzungen für eine volle Weiterbildungsbefugnis von 24 Monaten: 

Bei nicht Vorhalten von Weiterbildungsinhalten aus dem Kompetenzblock „Hepatologische Erkrankungen“ ist 

eine Kooperation mit einer Klinik bzw. einem Zentrum für Hepatologische Erkrankungen, wie z.B. der Charité, 

möglich, um die fehlenden Inhalte im Rahmen einer mindestens vierwöchigen Hospitation abzudecken. Bei Vor-

lage einer solchen Kooperationsvereinbarung ist somit bei einer Punktzahl von 17 ein vollumfänglicher Befug-

nisrahmen möglich.  

 

 

Ambulante/Stationäre Weiterbildung 

Um die volle Punktzahl in jedem Themenblock erreichen zu können, müssen die gemäß der Weiterbildungsord-

nung der Ärztekammer Berlin gelisteten spezifischen Kompetenzen der Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Ju-

gend-Gastroenterologie inkl. der vorgeschriebenen Richtzahlen vermittelbar sein. 
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KRITERIEN FÜR DIE ERTEILUNG EINER BEFUGNIS ZUR LEITUNG DER WEITERBILDUNG 
IN DER ZUSATZWEITERBILDUNG KINDER-UND JUGEND-GASTROENTEROLOGIE 

Punkte Voraussetzungen Anmerkungen 

2 Übergreifende Inhalte der Zusatz-Weiterbildung 
Kinder- und Jugend-Gastroenterologie 

 

3 Hepatologische Erkrankungen   

4 Gastroenterologische Erkrankungen  

2 Enterale und parenterale Ernährung  

6 Diagnostik Angabe Anzahl von: 
- Obere Intestinoskopie einschließlich 
   interventioneller Verfahren (100) 

- davon im Vorschulalter (25) 
- Ileokoloskopie einschließlich interventioneller 
   Verfahren (50) 
- Anzahl Sonographien des Verdauungstraktes  
  einschließlich Doppler-/Duplex-Sonographie der 
  Gefäße des Verdauungstraktes (100) 

1 Funktionelle Störungen des Verdauungstraktes  

 

= 18 (max. 24 Monate) 


